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Über die Bauhütten des Mittelalters.
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Vortrag, gehalten in der wissenschaftJich-technischen Veremigung zu
FrcienwaIde a. O. am 23. Okcober 1908 von Ernst MöI!cr, Architekt.

U nter "Bauhütten" verstcht man die mittelalterJichen Stein"metzverbrüderungen, deren Geschichte noch manches
Dunkle in sich birgt, und vor allen Dingen prüfend zu soo,
dem ist, von der Geschichte des Freimaurerordens. 

"Die Bauhütte" ist eigentl!ch das bei jedem größerem
Bau vorkommende Brettergebäude, in we1chem sich das zeit
weiligc Geschäftszimmer mit Schreib- und Zeichenraum, mit
unter auch 'der Aufenthaltsort der Arbeiter und Aufseher be
findet. Zur Zeit dcs Mittelaltcrs wurden in derselben die Werk,
stücke bearbeitet und alle sonstigen für den Bau erforderlichen
Vorbereitungen und Besprechungen getroffen, es war also der
Geschäfts- und Arbeitsraum der Steinmetlen und Werkmeister.
Als diese sich zu Genossenschaften zusammengeschlossen
hatten, hielten dieselben natürlich ihre Zus1mmenkünfte in
diesen Räumen ab, und so wurde im Laufe des 15. Jahrhun
derts der Name "Bauhütte" auf den Verband dieser Genossen
schaften übertragen. 

Die freimauerische Auffassung sieht in den mittelalter
lichen Bauverbindungen einc geheime Gesellschaft, dereiI An
fänge, wenn nicht unter den Pharaonen, so doch in den
römischen Werkm
istern zu suchen seien. Dieses mag möglich
sein, da die Steinrnetze bereits im 11. Jahrhundert als eine der
GeistJichkeit gegenüber einigermaßen selbständige Klasse von
Handwerkern vorkommen. Sie bitde1en dama!s schon eine Ge
meinschaft und scheinen also bereits eine Art von genossen
schaftlicher Einrichtung besessen zu haben, von der immerhin
möglich ist, daß durch Vermittelung der magistri Comacini ein
verbindender faden, bis zu den altrömischen Werkmeistern
zurückführt. Die magistri Comacinl mit ihren GehHfen waren
M
ister aus der Gegend um den Comersee, dies
lben wurden
a1s ein Überrest der römischen ZÜnfte als Leiter dcr Bautcn
schon in den a1ten im 7. und 8. Jahrhundert aufgezeichnetcn
Gesetzen der Longobarden ausführlich erwähnt, Lind Hihrten
bis zum 14. Jahrhundert die meisten Bauwerke im größ
en Teile
Italiens auf. Es fehlt a!)er an jedem geschichtlichen Beweise
für die freimaurerische Annal1me, daß ein die ganze abendländ,
liehe We1t umfassender einheitlicher Verband derselben De
standen hätte. Die geschichtUchen Tatsachen weisen durch
aus nur darauf hin, daß zunächst die Steinmetzen jedes cin
zeInen Ortes, wie aUe anderen Handwerker des Mittelalters zu
einer Zunft zusammentraten, die nach d
n verschiedenen ört
lichen Verhältnissen sehr verschieden, selbst am gleichen Orte
zu verschiedenen Zeiten sehr veränderte Gesta!t annehmen
konnte, namentlich in ihrer Vereinigung mit, oder ihrer Son,
derung von den übrigen Bauhandwerkern.

UrsprüngJich waren die Bauhütten nichts anders als zunft
mäßige Verbindungen von Bauhandwerkern, und erhielten ihre
feste Einrichtungsform nach den Kreuzzügen unter denselben
Bedingungen, wie alle Übrigen Innungen und ZÜnfte; und
diese Form einer Zunft blieb ihnen auch, als es später,
wenigstens in Deutschland mehr oder weniger gelungen war,
einen neben d<.::m örtliche1 Zunftverband selbständig bestehen
den das ganze Reich umfassenden Bruderschaftsverband auf
zurichten. Soweit sichere Kunde reicht, kommt eine Zunft
der Bauhandwerker zuerst in Paris im Jahre 1258 vor. Die
Maurer scheinen hier den Vorrang gehabt zu haben, vor den
ebenfalls zur Zunft gehörigen Steinmetzen
 Gips- und Mörtel

bereitern. Das Vcrhä1tnis dieser verschiedenen Bauhand\verker
zueinander ist nicht völlig klar, denn in einer Steuerrol1e von
1292 finden sich neben 104 Maurer1TIeistern nur 12 Stein
metzen, 8 Gips- und Mörtelbereiter. - - In Deutschland finden
wir ebenfalls anfängUch die Steinmetzen mit anderen Bauhand
wer:
ern im Zunftverbande zusammen. So weist das Siegel
der Körner Steinmetzzunft auf eine aus Steinmetzen und Z!mmer
J-:uten zusammengesetzte Genossenschaft hin. In Straßburg i. E.
bildeten bis 1383 die Maurer mit den Steinmetzen eine gemeio
same Zunft, dIe ihre jährlich wechselnden Vertreter im Rate,
das eine Jahr aus den Steinmetzen, das andere aus den Maurern
bestellte, erst später sind die Steinmetzen ausgeschieden, und
haben 1402 ihre Selbständigkeits, und Überordnungsansprüche
g
genüber der Maurerzunft durchgesetzt. Selbst am Ausgange
des Mittelalters gehen noch die Steinmetzen mit den Maurer
und Zimmerleuten namentlich in den östlichen und nördlichen
Gegenden wohl unter Einfluß des Ziegelbaues vielfältig durch
einander. Die Satzungen der vorhin envähnten Pariser Zunft
enthaJten nichts ungewöhnliches, und die den Mitgliedern auf
gelegten religiösen Verpflichtungen, welche sich in dem kirch
lichen Sinne des Mittelalters gemäß auch bel anderen Hand..
werken vorfinden, kennzeichnet diese Verbindung noch keines
wegs vor andcren Zünften, ais eine den (,löstern entstammende
vorzugsweise religiöse Bruderschaft. Es scheint sogar, ais
hätten die Bauhütten sich vieJmehr im Gegensatz zu den
K!östern zu s
lbständjgen Vereinigungen verbunden, wenig
stens steht es fest, daß außcr den zünftigen noch in der
mittelalterlichen Spätzeit auch klösterliche Bauleute vorhanden
waren. So soUen die Bette!mönche zu Straßburg seiner
Zeit eine große Bauschule gehabt haben, und ebenso pflegten
die Dominikanermönche in ähnlicher Weise in Italien, besonders
zu florenz, die Baukunst. In den meisten fäHen waren diese
spätmittelalterlichen bauverständigen Laienbrüder gewiß vorher
Mitglieder der Bauhütten und Zünfte gewesen. Als beachtens
wertes Beispiel eines unzünftigen Architekten ist der Prager
Baccalaureus Matthias von Prostiejov zu nennen, geb, um 1450,
gest. 1505; er war, sagt die Zeitgeschichte ein ziemlich ge
lehrter Schulmeister, und obwohl er die Kunst de!) Stein werks
von niemand erlernt hatte, soll er dennoch mit Beifall a1s
Steinmetz und Baumeister aufgetreten sein. Als nun aber der
Rat zu Kuttenberg ihm 1489 den fortbau der dortigen Bar
barakriche anvertraut hatte, entstanden Streitigl\eiten zwischen
der Steinmetzkunst zu Kuttenberg und den beiden Bauhütten
in der Altstadt und auf der Burg Zll Prag, die erst 1500 durch
eine Aussöhnung mit der Kuttenberger Zunft beigelegt wurden.
Dieser Mathias von Prostiejov erhielt den Bein.1men "Raysech"
(von Raya [spanischl = Strich, Linie) weil er Überaus schön
zeichnen konnte. 

[n Deutschland finden wir um die Mitte des 15. lahr
hunderts di
 ersten urkundlichen Zeugnisse von einer dem
Drange der damaligen Zeit entsprechend
n Vereinigung mehr
rerer Bauhütten miteinander, \velche sich durch eine gemein,
same Satzung den 4 I-Iaupthütten von Straßburg, Köln, \Vien
und ßern (später ZÜrich) unterordneten, und dem Werkmeister
des Straßburger Münsters "Vorsitz und Oberrichteramt" über
trugen. Im Jahre 1671 wurde durch Reichstagsbeschluß die
Oberhoheit der Straßburger {--lÜtte aufgehoben, sie hörte, nach
dem Straßburg an frankreich verloren gegangen war, bald auf,
und endlich wurde durch Reichstagsbeschluß 177! die Hütte
als bevorrechtete Körperschaft überhaupt aufgehoben. Aus den
Urkunden, die gewiß eine bereits Jahrhunderte alte Überliefe

'(Forbehung Seite '123.)
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rung festlegten und ausgestalteten, geht die ganze Einrichtung
der BauhÜtte hervor, deren Mitglieder (Meister, Polier, Ge
seHen und Lehrlinge) sich eines frommen und ehrbaren Lebens
zu befleißigen hatten; von besonderen Geheimlehren wie man
annehmen könntc, findet sich in den Satzungen keine Spur.
Im Nachstehenden einige Auszüge aus den Satzungen der
Straßburgef Bauhütte.

Der Meister war das Oberhaupt der Hütte, und wurde für
einen Neubau vom Bauhcrrn erwählt; bei dem ersten Bau,
welchen er unternimmt, muß Cf das Zeugnis mindestens zweier
bewährter Meister für sich haben, daß cr des \Verkcs ge
wachsen sei, muß er den Bau genau nach der "Visierung"
ausführen, und darf daran nichts abbrechen, es ist ihm ge
stattet, zum Steine hauen und mauern Maurer anzunehmen,
die jedoch gegen ihren Willen der Steinmetzordnung nicht
unterworfen sind. Gegen seine Untergebenen soH er gerecht
sein, sie zu einem frommen und ehrbaren leben anhalten,
keinen Streit unter ihnen dulden, und angebrachte Klagen in
wichtigen Sachen unter Zuziehung von zwei Nebenmeistern
unparteiisch entscheiden,

Der Po! i c r wurde von dem Meister im Beisein anderer
Meister und Poliere aus denjenigen Gesellen gewählt, welche
bereits wenigstens 1 Jahr auf der Wanderschaft gewesen waren,
er ist eine wichtige Person in der Hütte, der nächste Vor
gesetzte der Gesellen und Lehrlinge, der eigentfiche Werk
fü11rer, und in Abwesenheit des Meisters dessen unumschränkter
Stellvertreter.

Die Ge seil e n sind berechtigt, mit den Meistern in der
Hütte zu Beratungen zusammenzutreten, und dÜrfcn untcr
Umständen einen Bau selbständig führen. Wenn ein Gesell
den Winter über bei einem Meister Arbeit gehabt hat, so muß er
auch den folgenden Sommer bis zum Johannistage bei diesem
Meister bleiben. G!eichzeitig enthalten auch die Satzungen be
sondere und genauere Ordnungsstraf-Vorschriften für die
wandernden Gesellen.

Die Lehrlinge (Diener) miissen 5 Jahre lernen, wenn
sie aus dem Rohen aufgenommen werden sollen. Sind sie da
gegen früher schon Maurer gewesen, so reichen 3 Lehrj1hre
hin. Jeder Meister darf höchstens 5 Lehrlinge, auf einem Bau
aber nur 2 Lehrlinge halten.

Bei dcr Lossprechung wurde der junge Geselle, wie dies
bei allen Zünften zu geschehen pflegte, mit den Innungsgeheim
nissen (dem Gruß und der Schenk) bekannt gemacht. Um
sich auf der nun anzutretenden Wanderschaft, die mindestens
ein Jahr dauern, und auf we!cher er an :3 Werken gearbeitct
haben mußte, bei der fremden Hütte ausweisen lU können,
empfing er ein Zeichen, welches er aui jeden von ihm be
arbeiteten Stein anzubringen berechtigt war, und zwar sobald
der Meister oder Polier die Arbeit (die sog. Gesellenstiicl an
fertigung) besichtigt und für gut befunden hatte, welches
Zeichen er aber ohne Zustimmung der Zunft nicht ändern
durfte. 

Die Behauptung, daß die Bauhütten ein sorgfältig be
wahrtes und mit ihnen untergegangenes künst1erisches oder
sinnb1ldliches Geheimnis gehabt hätten, ist nicht aufrecht zu
erhalten. Es waren jedenfalls nur handwerksm ißige Hilfsmittel
der Steinmetzen, die bei Ausführung schwieriger Formen und
Gliederungen in gewiß zweckmäßiger Weise, ohne geometrische
Kenntnisse, angewandt wurden. Daß dergleichen Hilfsmittel
von den Eingeweihten gegen Lehrlinge geheim gehalten wurden,
lag im Geiste des damaligen Zunftwesens. 

Steinmetzzeichen kommen schon an den Römerbauten von
Pompeji bis zur Porta nigra zu Trier und daher auch an den
mittelalterlichen Gebäuden in Deutschland, an denen BaLtsteine
von antiken Römerbauten wieder verwandt worden sind, vor;
allerdings in einer von den mittelalterlichen Steinmetzzeichen
sehr abweichenden Gestalt. Die eigentlichen mittelalterlichen
Steinmetzzeichen, die den Gesellen von der Zunft zugesprochen
wurden, (von diesen sind selbstverständlich streng zu unter
scheiden die sogenannten Vorsetzzeichen, d. h. solche Merk
zeichen, die lediglich ,behufs richtiger Zusammensetzung der
bearbeiteten Steine angebracht werden), tauchen .schon am
Anfang des 11. Jahrhunderts in großer Masse aber mit einer
Plötzlichkeit seit der Mitte des 12. Jahrhunderts auf, ersichtlich
im Zusammenhange mit der bürgerlichen Gleichstellung des
dritten Standes und mit dem eintretenden Übergewicht des
Hausteines Über den Brucbstein. Sehr lehrreich ist ein Durch

forschen dieser Steinmetzzeichen, aus denen man sogar cr
sehen kann, welcher HÜtte die Gesellen, Poliere und Meister
angehört haben, und woraus man auch später erfuhr, an
welchen Orten die wandernden Gesellen, dIe Poliere oder
ausführenden Meister gearbeitet hatten. Diese Zeichen wurden
auch in der Familie weiter überliefert d, h. die Söhne über
nahmen mit kleinen geringen Abänderungen das Zeichen des
Vaters Bei den Gesellenzeichen findet man nur gerade
Striche, während die Poliere neben den geraden Zeichen den
halb und vollen Kreis einführten, dagegen die Meister ihre
Zeichen mit einem Wappen umgaben.

Wenn man nun auf die Vergangenheit zurückblickt, so
muß man gestehen, daß auch auf unsere heutige Zeit noch
manches aus der alten Zunft in die jetzt bestehenden Bau
innungen durch Überlieferung erhalten worden ist und zum
Teil Anwendung findet. Man ist zwar geneigt, dem alten
Zunftwesen manches am Zeug zu pflücken, aber cas muß man
zlJgestehen, daj  die alte Zunft ein festeres Zusammenschließen
der Meisterschaft In sich barg, und daß die Achhmg der Ge,
sellen und Lehrlinge unter sich, sowie gegen die Meisterschaft
eine größele, unantastbarere war, als heutzutage. Wenn nun
auch in Jetzter Zeit dcr Meisterstand im Baugewerbe durch
Gewährung des kleinen Befähigungsnachweises gehoben, und
die Lehrlinge durch eine gründliche praktische Ausbfldung so'
wie durch Besuch von fortbildungs- und ßauschulen zu
tüchtigen Handwerkern ausgebildet werden sollen, so muß man
doch zugeben, daß die alten Vorrechte, die die Bauhütten als
ihr höchstes Gut schätzten und nach denen sie ihre Gehilfen
und Lehrlinge selbst ausbildeten und erzogen, viel idealer
waren, als zur heutigen Zeit. 

Mö c daher der alte Hand\verkerspruch
"Meister ist, wer was ersann,
Geselle, wer was kann,
Lehrling jedermann"

auch in der folgezeit sein Recht behaupten, nach Zunft und
Ehrbarkeit, tland\\crksgehrauch und Gewohnheit,

mit Gunst!(i
Die Feuerbeständigkeit der Zement=

dachsteine.

A ußer guter Dichtigkeit müssen Zementdachsteine auchWiderstandsfähigkeit gegen Feuer besitzen, wenn sie bei
den Verbrauchern Anklang finden wollen. Eine PrÜfung von
Dachsteinen auf feL!erbestä!1digl eit ist aber, wenn sie an kleinen
13randl1iiuschen, die mit dem betreffenden Stoff eingedeckt
sind, ausgeführt wird, sehr teuer und nicht jeder Fabrikant ist
in der Lage, eine solche PrÜfung mit seinen Dachsteinen an,
zusteHen. Das ist um so nachteiliger, als die Verwendung der
selben vielfach erst auf Grund eines solchen Versuches ge
nehmigt wird.

Es dÜrfte daher ein Brandversuch beachtens\vert seil1, der
im großen mit Zementdachsteinen (im Vergleich zu Natur
schiefer) ausgefÜhrt worden ist lind bei dem sich die Zement
dachsteine äußerst wiederstandsf.Ühig erwiesen haben.

Der erwähnte Brandversuch wurde <lI1läß!ich einer Be
sichtigung des Prüfungsal11tes von Seiten der Mitglieder des
Zem en twaren - Fab rika n ten - Verein s Deutsch I an d svorgenommen. .

Als Versuchsgegenstand diente ein Pultdach, das zur einen
Hälfte mit Natursehiefer, lur anderen Hälfte mit gewöhn
lichen Ze me n tel ac h s te i ne n auf feLlersichcr bewahrter
Lattung eingedeckt war. Unter den I Dache wurde ein starkes
Holzfeuer ange!egt.

Das Ergebnis des Versuchs war folgendes:
Nach aufta!!end Imrzer Zeit zeigten die Na tu l' s chi e f e r

pI a t t e n Risse; nach etwa 20 i\1jnuten schlugen die Flammen
durch die mit Schiefer eingedeckte Dachfläche, während die
Zementdachsteine nur unwesentliche Begchädigungen er
fahren hatten. Als die Dachfläche durch einen Wasserstrahl
berieselt wurde, fielen einige Dachschieferplatten in den Brand,
raum, w1ihrend die Zementdachsteine zwar Risse bekamen,
aber nicht zerbrachen.

Nach diesem Ergebnis ist eie Wiederstandsfähigkeit von
Zementdachsteinen gegen Feuer eine sehr große; stichiJa!tige

(fvrtsetzul1g Sc:il!: 4:'6,)
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Bedenken gegen diese Steine können nach dieser Richtung
nicht mehr geltend gemacht werden.

Es kann nur begrüßt werden, wenn die maßgebenden Ver
eine solche und andere Versuche öfter ausfÜhren lassen
zum Nutzen der Industrie und der Mitglieder. Solche Versuche
sind auch notwel1dig und erforderlich, wenn es gilt einwands
frei nachzuweisen, daß unwahre Gerüchte und Verdächtigungen
nur ausgestreut worden sind, um einen Baustoff zu verdrängen,
der aber sonst bei sachgemäßer Herstellung wohl in dcr Lage
ist, allen in Frage kommenden EinflÜssen stand zu halten.
Gerade die Zementdachsteinindustrie kann hiervon be
kanntHch ein Lied singen.

Die Prflfung von Dachsteinen auf feuerbeständigkeit kann
noch auf einfachere Weise ausgeführt werden. Dieser Versuch
ist aber ein sehr grober, wird von den wenigsten Dachstein,
arten bestanden und ist daher auch meist nicht zu empfehlen.
Die Ausführung ist folgende: Auf zwei im geringen Abstande
voneinander (20-25 cm) errichtete etwa 1 1 /  m hohe Ziege!
111aUern (mit Zuglöchern) wird ein Drahtnetz gelegt, auf das
man dann I ° Dachsteine lagert. Zwischen den Mauern wird
nun eine Stunde lang ein starkes Holzfeuer unterhalten. Zur
Messung der erreichten Wärme hängt man d cht unter die
Proben Schamotteschälchen mit Meta1\egierungen von ver
schiedenem Schmelzpunkt. Nach der Beanspruchung läßt man
fünf Proben langsam an der Luft abkLih!en und fünf schreckt
man durch Eintauchen in Wasser ab, wobei das Verhalten der
Steine beobachtct und vermerkt wird. PerL

liG;S'"  /.1

Wohnhal.ls in Berlil1,
Schievelbeinerstraße 15.

Architekt Arthur Neumann in Berlin.
(Abbildungen S ite 422 sowie eine Bildbeilage.)

D ie Gesamtausführung dieses Gebäudes erfolgte im Jahre 1907durch die Bau. und Grundstücks-Verwertungsgesellschaft
in Ber!in. Der Bauplatz ist 17,50 !TI breit und 58,75 111 tief.
Oie Grundrißlösung, an welcher der Baumeister I-Ians Hcrmann
\.011 der ausführenden Gesellschaft mit UHig war, zeigt recht
deutlicll das Gepräge des die Baustelle weit aLlsnntzcnden
Berliner Mietshauses, das wegen der hohen Bodenpreise einen
mö lichst großen Mietsertrag bringen sol!. Das Vorderhaus,
ein Seitenflügel und ein Quergeb;'tude umschließen zwei Höfe
und weisen drei Treppenanlagen auf, die zu je neun Wohnungen
in jedem dcr vier oberen Wohngeschosse führen, und zwar in
je 2 Wohnungen von drei Zimmern, Küche) Speisekammer,
Bad und Abort, je 3 Wohnungen von zwei und je 4 Woh
nungen von einem Zimmer nebst KÜche, Speisekammer und
Abort. Das Erdgeschoß enthält im Vorderhause drei Läden,
sonst gleichfalls Kleinwohnungen.

Das Äußere des Gebäudes zeigt Putzbau in neuzeitlichen
Formen.

Die bebaute Fläche beträgt 603,90 qm; die Gesamtkosten
beliefen sieh auf etwa 240000 ,li.

Der Rohbau erfordert 2 Monate Bauzeit, der Ausbau
5 Monate. 11e?e.
Vorstadthaus mit Schmiedewerkstatt.

Architekt Alfred Jentzsch in Dresden.
(Abbildungen Seite 424 , 425 u. 427,)

D as Gebäude ist ein Ec\{haus und liegt an einern P!atze(Hauptstraße) mit 24 m Länge und einer Seitenstraße
lO m Länge. Es besitzt Erdgeschoß und zwei Obergeschosse.

Der I-Iauseingang zu den Wohnungen liegt in der Seiten
straße. Das anschließende Treppenhaus hat Ausgang nach dem
Hofe. Im dem links vom Hauseingange gelegenen Teile des
Erdgeschosses sind alle zur AusÜbung des Schmiedehandwerks
erforderlichen Räumen nebst Melster-, Gesellen- und Lehrlings
stube untergebracht. Die Größe der Werkstatt erlaubt die be
queme Aufstellung von zwei Wagen. Das Werkstatttor ist ein
Schiebetür. Durch die anschlicßende Eiscnkammer wird der
Zugang zum Hofe vermittelt. Um bei Bedarf auch im Hofe
noch einige Wagen einsteHen zu können ist an der PJatzseite
eine Gebäudedurchfahrt vorgesehen.

-- - 426

Die Schmiedewerkstatt hat feuersichere Decke und eben
solchen fußboden. Die Durchfahrt ist mit Asphaltfußboden
auf Betonunterlage ausgestattet. Der Hof ist mit Gefälle nach
den Einlaufsschächten hin gepflastert. Die Abortsanlage hat
WasserspÜlung crhalten; da aber eine Schwemmentwässerungs
anlage in der Vorstadt nicht besteht, so sind besondere Abort
gruben vorgesehen j in denen sich die Abfallstoffe sammeln und
mit Hilfe eines eingebauten Desinfektionstroges desinfiziert
werden. Durch ein Überlaufsrohr treten dann die Abwässer
in die Klärgrube und weiterhin in den Besichtigungsschacht
(Kontrollschacht») der eine PrLifung derselben auf ihre Klarheit
gestattet bevor sie schließlich nach dem Sammelschacht
fließen, in welchen auch die sonstigen Abwässer des Hauses
gelangen. Von dem Sammclschacht führt ein Rohrstrang unter
der nicht unterkellerten Durchfahrt nach dem Straßenrohre.
Zur Lüftung der Grubenanlage Ist cin bis über Dach geführtes
Dunstrohr eingebaut.

Neben der Schmiedewerkstatt enthält das Erdgeschoß noch
eine Wohnung von drei Stuben, I,üche und Zubehör. In den
beiden Obergeschossen sind je zwei Wohnungen von fünf und
von drei Stuben nebst Küche. Bad, Miidchenkammcr üsw. vor
gesehen. Dachboden, und Kellerräume sind reichlich \'01'
handen. Die WaschkÜche liegt im Keller und ist allein vom
Hofe aus zugänglich.

Zur Bauausführung sind für das äußere Socke!mauerwcrk
Bruchsteine, sonst durchweg Maschinenziege! gewiihlt. Die
Treppenstufen, Fenstersoh!bänke, Gewände, Stürze und Gesimse,
sowie die Giebelteile sind aus hartem Sandstein herzustellen.
Die Mauerflächen der Vordcr. und Hinteransichten werden ge
putzt. Das Dach wird mit Pfannen gedeckt. Die in der
Seitenstraße teilweise durchgefÜhrte Mansardenbildung des
lweitcn Obergeschosses ist durch baugesetzliche Vorschriften
veranlalH worden.

Die innere Ausstattung der Räume soll einfach und zweck
entsprechend gestellt werden.

Der Schmiedeherd.
Die Schmiedewerkstatt ist mit einem großen Feuerherd

7.U zwei feuerungen, wovon jede einen besonderen Blasebalg
besitzt, ausgestattet. Die Anordnung dies r Anlage ist durch
die Abbildung auf Seite 427 besonders dargestellt.

Der Feuerherd ist 2,20 m lang, 0,85 m breit und 1,00 m
hoch. An den Außenseiten der lierdeinsätze befinden sich die
Löschtröge zum Ab!öschen der geschmiedeten GeR;enstände so
wie zum Anfeuchten der Kohlen. Zur Erhöhung dtr Hitze
wird dem Schmiedefeuer Wind von einem Gebläse zugeführt.
Eine Zuführung des Windes von der Seite \vird nur noch
selten ausgeführt. Es bewirkt dies keine gleichmäßige Erhitzung
des Arbeitsstückes und bedingt eine Verschwetldung von Kohlen.
Es ist daher vorteilhafter den Wind von unten, wie aus der
Zeichnung ersichtlich, vermittelst eines sogenannten Wind
1{<1stcns bezw. einer Schmiedeform Luzuführen.

Der durch das Rohr a vom Blasebalg zuzuführende Wind
dehnt sich in der Höhlung des Kastens b aus, wird hier erwärmt
und entströmt durch die' Öffnung, welche durch den Kegel c
mit Hilfe des an der Seite des Herdes befindlichen Stel!hebe!s d
mehr oder weniger geöffnet werden kann, nach dem feuer.

Der untere Schieber e muß zeitweise geöffnet werden, um
die durchfallenden Schlackenstückchen zu entfernen.

Beim Einmauern der Schmiedeform werden die unteren
Schrauben vom Schieber e nur halb ausgedreht, alsdann wird
der Schieber e ausgezogen und der Hebel d losgeschraubt.
Die Form wird nun von obcn in den Herd eingesetzt und zwar
so, daß der obere Teil mit dem Kegel noch etwas über die
Sohle des Herdeinsatzes hervorsteht. Um der Schmiedeform
ein gutes Auflager zu geben müssen zwei Flacheisen f einge
mauert werden, worauf sich der Rahmen der form auflegt.

Die Schmiedeform besteht ganz aus Gußeisen.
Über dem feuerherde befindet sich der Rauchfang, welcher

den Rauch durch die Öffnung g nach dem Schornsteine
abführt.

Zur Beschaffung des Windes ist über dem Herde In ent
sprechender Höhe für jede Feuerstätte ein einfach wirkendes
Balg-Gebläse angeordnet. Der bewegliche Boden B.C desselben
wird durch die Zugvorrichtung A, sowie durch das Gewicht
Q mit Hilfe eines schwachen DrahtseiJes abwechselnd auf und
nieder bewegt) so daß die äußere Luft beim Niedergange von
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Vorstadthaus mit Schmiedewerl{statt. 0 o Architekt Alfred Jentzsch in Dresden.

B-C durch die I\!appe V in den Raum zwischen B.C und D-E
eintritt, um beim Aufsteigen von B-C durch die Klappe W in
den Behälter D-E: f G gepreßt zu werden, aus welchem sie
durch die Düse L in dem Rohre R nach dem Feuer, beZ\L
der Schmiedeform geführt wird, Die nachgiebige Lederum
fassung des Balges gestattet das Auf. lind Niedergehen, sowie
dem belasteten Deckel F-G die zur Regelung der Windpre5sung
erforderliche Bewegung, so daß der Wind trotz der absetzenden
Wirkung des Balges in einem ununterbrochenen Strome mit
einer durch die BeJastung H bestimmten Pressung aus der
Düse Laustritt.

Verscltiedel1es.
Behördliches, Parlamentarisches IISW.

Bauordnungen. Wir erhalten nachstehende Zuschrift
mit der Bitte um Veröffentlichung:

"Von großem Einfluß auf die Entwickelung der Städte ist
die Bau.ordnung, t13ch der diese gebaut und erweitert werden.
In Bres!au wurden frÜher die Bauordnungen in der Weise alIf
gestellt. daß 111<1.n sich die Berliner Bauordnung zum Mus er
nahm und fast wörtlich abdruckte, in der Annahme, daß diese
auch für Breslau passen müs e. Später sah man ein, daß
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diese Ansicht falsch war und erkannte, daß jede Großstadt Rechtswoson.
nach ihrer Eigentümlichkeit besonders behandelt werden müsse. (NacMruck verboten,)

So entstand nnsere zurzeit geltende Bauordnung, weIche rd. Verspätete Lieferu.ng von Baumateriatien -
schon etwas mehr auf die Entwickelung der Stadt Breslau und R,echtsgültiger Vorbehalt der Vertragsstrafe. F:in Bau
deren dgentümJichen Verhältnissen RÜcksicht zu nehmen ver- unternehmer hatte einem Baumaterialienhändler die für einen UI11
suchte, als die früheren Bauordnungen. Aber auch diese letzte fangrcichen Neubau erforderJichen Granitstufen und -Schwellen
Bauordnung hat mit den frÜheren in ihrer Entstehung das in Auftrag gegeben. Die Lieferung soJlte vereInbarungsgemäß
gemein, daß sie aufgestellt wurde nach den Anschauungen der spätestens 3m 12. Tage nach Auftraaerteilun cr erfolcren' bei
Beamten, denen die Ausführung und Beobachtung der vera!- verspätetel' Anlieferung sa1\ten für jeden Tag  1 0 ",1£ b ve;zug '
teten Bauordnungen oblag. strafe vom Guthaben des Lieferanten in Abzug kommen. Die

Die beim Bauen beteiligten '<reise wurden zur Beratung Lieferung erfolgte aber nicht zum festgesetzten Termin, son
der neu zu erlassenden Bauordnung zu wenig hinzugezogen, im dem erst 33 Tage später. Während seines Verzuges ,,'ar der
Gegenteil, man versuchte, um der Spekulation vorzubeugen, Verl{äufer von dem Bauunternehmer wiederholt in immer drin
die neue Bauordmmg möglichst lange geheim zu halten. Ein genderen Briefen und 1 elegrammen unter Hinweis auf den Ver
Entwurf der Bauordnung lag allerdings im Jahre J 906 der fall der Konventionalstrafe zur Lieferung aufgefordt'rt worden,
r\1aurer' und Steinhauer-Innung vor und die hierbei von der- er hatte aber den Käufer immer wieder vertröstet, indem er
sei ben aufgesteI!ten Einwendungen sind damals auch dem 1\1a- die Lieferung ft-!r die nächste Zeit in Aussicht ste11te. Als er
gis trat unterbreitet worden, aber ohne den gewünschten E! folg. nun wieder einmal dem Bauunternehmer te!egraphisch - am

Neben den unstreitbar vorhandenen Vorteilen der Bau- 30. September - die baldige Verladung der Stufen usw. in
ordnung bedingen aber einzelne Teile derselben tatsächlich ein Aussicht stellte, \vie dieser am 4. Oktober in einem Briefe,
zweck- und nutzloses Verteuern des Bauens. der a!lerdings auch noch von anderen zu liefernden Materialien

Da die Innung die Abstellung dieser Mängel v.ünschte, handelte, ausdrÜcklich auf die fristiiberschreitung sowie auf die
aber bei den zuständigen Behörden LInd Beamten nicht das Vertragsstrafe von 10 01£ fÜr den Tag bin lind bemerkte weIter
genügende Gehör finden konnte lind auch he1.1te noch nicht hin, daß er die ganze Lieferung nur .,unter Vorbehalt" an,
f nden kann, beabsichtigt sie, unterstützt von den beteiligten nehme. -- Bei der Bez:ahlung brachte der Bauunternehmer für
l\feisen, das die übertriebenen Anforderungen mit ihrem Gelde bc- die 33 Tage fristüberschreitung 330 ",it. in Abzug. I-liermit
zahlen mÜssen, nochmals geeignete Schritte zu unternehmen, und war der Lieferant nicht einverstanden und erhob daher gegen
zu versuchen, unerträgliche Härten, deren Abstel1ung der Einzelne den Unternehmer Klage auf Zahlung dieses Betrages, indem er
nicht erreichen kann, durch gemeinsames Vorgehen zu mindern. behaupt te, der Beklagte habe sich die Geltendmachung der
. Zu diesem Zwecke Isl eine umfassende Sammlung von ge- Vertragsstrafe nicht "bei Annahme" seiner Erfüllun cr vorbe

eIgneten bc\.\eiskräftigen Ul1ter!a en notwenjig. Die Maurer und harten, wozu er gem"lß   341, Abs. 3 BGB. verpfli htet ge
Steinhauer-Innung richtet daher an alle d!e Bitte: ihr zu genanntem wesen wäre. - Das LlIldgericht \\ies die Klage ab, und aueh
Zwecke geeignete Tatsachen an die Adresse des Nlaurermeisters das Oberlandesgericht I\iel hai den Anspruch des Klägers für
G, fr a n c ke, Breslau, KletscM;austr. 20, mitzuteilen." unberechtigt erachtet. Ist auch die Val schrift in dem al1gezogencn Gesetzesparagraphen, \>,onach der Gläubiger die Ver

Verbands-, Vereins- usw. Angelegenheiten. tragsstra!e nur verlangen kann, wenn er sich das Recht dazu
Verband deutscher Architekten und Indenieul"' "bei Annahme der Erfü!1ung" vorbehält, streng aufzufassen, so

rereine. Die am 27. und 28. .'\ugust in Darmstad  st. l1tge- äußerte sich der Gerichtshof, so kann dandch doch nicht mehr
ru.ndene JS. Delegienen-Versammlung beschäftigk sich \'or- vel'langt werden, als daß die Annahmehandlung beherrscht
\\'Iegend mit eigenen Vereinsangelegenheiten. Aus dem tech- \\'ird \'on einem dem Liefernden gegenüber ausgesprochenen
n sch'\'issenschaftljchen Teil \\'ar \on allgemeinerem Interesse Vorbeha!t der Vertragsstrafe. Allerdings waren im vorliegenden
die Stellung des Vorstandes zur Pensionsversicherung der Falle bel dem Aussprechen d\:s Vorbehalts die J'\1ateriaJien noch
Privatangeslellten, die auf Grund der Begutachtung der vom nicht zur Absendung gebracht; der Beklagte hatte aber beim
Rei.chsamt. des !Imern herausgegebenen Denkschrift dahin ging, E.rlaß des. S.chreiben  vom 4. Oktober davon auszugehen, daß
dah es 1l1cht z\Veckmäl ig sei, den Gegenstand weiter 7U be- dIe Matenalren bereits verladen seien; denn der K!äger hatte
handeln, Sodann wurde die Herausgabe eines Werkes fiber in seinem Telegramm vom 30. September die VersendunG zum
das bi  gerliche Wohnhaus beschlossen, das In Wort und Bild 4. Oktober in Aussicht gesiellt. Enthält nun das Sch eiben
eine Ubersicht über das Werden und Entstehen des bürger- des Beklilgten vom 4_ 9ktaber den Vorbeha]t der Vertrags
lichen Wohnhauses liefern soll, ähnlich 'Wie das bei dem vor strafe, so wäre es eine Uberspal;nung der gesetzlichen Bestim
einigen Jahren herausgegebenen Werke Über das deutsche rnungen, wenn ein nochmaliger Ausspruch des Vorbehalts ver
Bauernhaus der fall ist Die Gesamtkos:en des Werkes langt würde. Der Vorbehalt ist aber cern  chreiben des Be
werden auf 100000 At geschätzt, die durch Zuwendungen klagten mit zweifelloser Sicherheit zu entnehmen. Es ist zwar
der Städte, Provinzen und des Bundesrats aufgebracht \verden in dem Briefe auch von anderen Lieferuncren die Rede' im Zu
olle.n. Ein Antrag des Vorstandes, die Satzungen des Verbandes s mmenhang mit den voraufgegangenen EröJ terungen 'ist aber
!11 etne :assLlng br!ngen zu !asscn, die eine Eintragung des Ver- nicht daraII zu zweifeln, daß sich der Vorbehalt auch auf die
b;mdes m das. VereInsregister ermöglicht, wurde genehmigt. Granitstufen beziehen sollte und bezog. - Nach a!!edem war

Am "zwelte  Verhandlungstage entspann sich eine längere der. Klageanspruch des Baumaterialiennänd!ers nicht gerecht
ebatte iJber dIe Stellung der Privatarchitekten und Ingenieure fertIgt. (Entscheid. des Oberlandesger. Kiel vom 18. Mai 1909.)
Im Gege satz zu den Verwaltungsarchitekten und Jilgenieuren. T " f · " t ' klJ
Darauf hielt Herr Landesbauinspektor 1\löppel-Berlin einen Vor- arl - UUu "rel ewoguugeu.
trag über die Tätigkeit der Vereine im Verfolg der Verbands- K,reuzburg, Der Streik der Maurer und Zimmerleute ist
de kschriften von 1908 Über künstlerische Ausgesta!tung von dureh Vermittelung des Bürgermeisters Steinke am 29, August
Pnvatbauten und Ingenieurbauten, worin er besonders die Be- beendet worden. Die Einigung kam auf folgender Grundlage
strebungen auf Erhaltung alter Kulturwerte im Städte- und zustande: Es wird ein Stundenlohn von 33 PI. und vom
ohnungsb.au einerseits und andererseits die Schaffung eines 1. April 1910 ein Stundel1lohn von 36 Pf. gewährt. Dfe
e,I,gen n lieImes und eines Stückchens vaterländischen Bodens normale .Arbeitszeit bEträgt 10 1 / 2 Stunden, von morgens
fur die Massen erörterte. Im Verlauf des Vortrages ging der 6 . hr., bIS abends ..6 Uhr, bei 11/  Stunden Mittags- bez\'>,
Redner des Längeren ein auf die Bedeutung eines mod.ernen Fruhstuckspause. Uberstunden dÜrfen nur in drincrenden
Bauordnungswesens für die Verwirl{lichung der gekennzeichneten fällen. bei entsprechend höherer Bezahlung gefordert \ erdeI1.

deale,  Er ,ver angt bodenreformcrJsche Mal5regeln, ein weiter- Ist die Arbeitsstelle über sieben Kilometer vom Geschäftssitz",eh ende::. EnteIgnungsrecht der Städte zur besseren Ausge- entfernt, so ist der Stundenlohn um 2 Pf. zu erhöhen.
s:aJtu g der Bebauungspläne usw. An den Vortrag schloß sich Jarotschin. Nach mehrmaligen Verhandlungen zwischen

t:l.ne \ erhandlung in der Geheimer Baurat Stiibben-Berlin die den Arbeitnehmern und Arbeit ebern im Maurer- und Zim merer - lE.!t1setzung, e.ines Ausschusses beantragte, der Grundsätze für
e,"e neuzelthche Bauordnung für Stadt und Land ausarbeiten    'e  :   tn e : d :r i ig, n i ; d e  I  hIUf ;;n  h er   ;::f 
so.!,1. Darau.f schloß der Leiter der Tagung, Geheimrat Reverdy- jetzt 40 Pf. (3 Pf. mehr) die Stunde. Posten g esellen erhalt;nMunchen, dIe Verhandlungen. 43 pt, .
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Wohnhaus in BerJin, Schievelbeiner..Straße 15. DDDDDDDOODDDDDDDDD l\rchitekI; Arthur Neumann in BerHn.
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